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Zusammenfassung 
Die Stadt Regensburg plant derzeit die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 273 
„Östlich der Grunewaldstraße“ in Regensburg.  

Im Rahmen der Bauleitplanung ist eine Einschätzung (Screening) der Auswirkungen 
der verkehrsbedingten Schadstoffemissionen auf die Luftschadstoffbelastung im 
Plangebiet und dessen Nachbarschaft durchzuführen. 

Die Ergebnisse der mit Hilfe eines Screeningmodells durchgeführten Immissionsab-
schätzung für die Schadstoffkomponenten Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaubpar-
tikel (PM10) wurden hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit nach der 
39. BImSchV bewertet.  

Die Schadstoffhintergrundbelastung wurde anhand von Messdaten des Lufthygieni-
schen Landesüberwachungssystems Bayern abgeschätzt. 

Im Plangebiet und dessen Nachbarschaft kommt es nach den Ergebnissen der Ab-
schätzung zu keinen Überschreitungen der Grenzwerte nach der 39. BImSchV für die 
betrachteten Luftschadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaubpartikel (PM10).  

 

 

 

 

Dr. rer. nat. Rainer Bösinger  
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1 Aufgabenstellung 
Die Stadt Regensburg plant derzeit auf den Flurstücken 403/39, 403/40, 403/41 und 
517/3 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 273 „Östlich der Grunewaldstraße“ in 
Regensburg. 

Innerhalb des Plangebietes entstehen verschiedene Bereiche mit einem durch-
gehenden Nutzungsmix. Die Gebietscharakteristik entspricht einem Urbanen Gebiet 
(MU). Im nordöstlichsten Bereich ist ein Hochhaus mit Dienstleistungs- bzw. Einzel-
handelgewerbe im Erdgeschoss und Büroräumen in den Obergeschossen geplant. 
Südwestlich angrenzend soll ein Einzelhandel zur Nahversorgung im Erdgeschoss 
und darüberliegend eine Kindertagesstätte mit Freibereichen im Innenhof angesiedelt 
werden. Des Weiteren sieht der Bebauungsplan Studentenwohnen, geförderten 
Wohnungsbau, frei finanziertes Wohnen, Handel und Dienstleistung und ggf. Gastro-
nomie vor.  

Der Bebauungsplanumgriff grenzt im Osten an die stark befahrene Landshuter 
Straße und im Süden an die Bundesautobahn A3 an, in etwas größerem Abstand 
verläuft im Nordosten die Schienentrasse der Bahnlinie München – Regensburg. Von 
den genannten Verkehrswegen ist mit hohen lufthygienischen Belastungen im 
Plangebiet zu rechnen.  

Um die entsprechenden planungsrechtlichen Grundlagen für die zukünftige Nutzung 
zu schaffen, hat der Rat der Stadt Regensburg die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 273 „Östlich der Grunewaldstraße“ beschlossen. 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens soll, u.a. auch vor dem Hintergrund der planungs-
bedingt zu erwartenden Verkehrsmehrung, eine fachgutachterliche Einschätzung der 
lufthygienischen Situation erarbeitet werden. 

Das vorliegende Luftschadstoffgutachten soll dementsprechend eine Bewertung der 
Luftschadstoffsituation durch das geplante Vorhaben gemäß der 39. BImSchV vor-
nehmen. Dazu sind die Immissionsbelastungen für die relevanten Luftschadstoffe für 
den Planfall mit realisierter Planung abzuschätzen und anhand der Grenzwerte zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit der 39. BImSchV [11] zu bewerten. 
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2 Rechtliche Grundlagen - Beurteilungswerte 
Im Rahmen der durchzuführenden lufthygienischen Untersuchung ist die Luftschad-
stoffbelastung hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit zu bewerten. 
Für die Beurteilung der Immissionen sind die entsprechenden Beurteilungswerte 
nach der 39. BImSchV [11] anzusetzen. 

In der vorliegenden Untersuchung werden die v. a. vom Straßenverkehr emittierten 
Schadstoffe Stickstoffoxide (NOx und NO2) und Feinstaubpartikel (PM10) behandelt. 
Diese Schadstoffkomponenten gelten als Leitsubstanzen, weil die Luftbelastung mit 
anderen in der 39. BImSchV limitierten Schadstoffen in Bezug auf die zugehörigen 
Grenzwerte deutlich geringer ist.  

Die zum Schutz der menschlichen Gesundheit maßgeblichen Grenzwerte sind in der 
folgenden Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1.  Relevante Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit [11]. 

Schadstoffkomponente 
Bezugszeitraum 

Konzentration 
in µg/m3 

Zulässige Überschreitungen 
im Kalenderjahr 

Stickstoffdioxid NO2 
Jahresmittel 40 - 
Stundenmittel 200 18 

Feinstaub PM10  
Jahresmittel 40 - 
Tagesmittel 50 35 
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3 Örtliche Gegebenheiten und Beschreibung der Methodik 
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes und des Planvorhabens 

Die zu überplanende Fläche liegt im südlichen Stadtbereich von Regensburg. In 
Abbildung 1 und in Abbildung 2 ist die räumliche Lage des Geltungsbereichs und das 
Umfeld dargestellt.  
 

 
Abbildung 1.  Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 273 „Östlich der Grunewaldstraße“ 
in Regensburg (Karte aus [16]). 
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Abbildung 2.  Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 273 „Östlich der Grunewaldstraße“ 
in Regensburg auf Luftbild [17]. 

 
Der Bebauungsplanumgriff grenzt im Osten an die stark befahrene Landshuter Stra-
ße und im Süden an die Bundesautobahn A3 an, in etwas größerem Abstand verläuft 
im Nordosten die Schienentrasse der Bahnlinie München – Regensburg. Von den 
genannten Verkehrswegen ist mit hohen lufthygienischen Belastungen im Plangebiet 
zu rechnen.  

Direkt nördlich angrenzend befindet sich eine Mercedes Benz-Niederlassung 
(Mercedes Benz Service-Stern-Center Regensburg GmbH & Co. KG), westlich 
angrenzend befindet sich der ehem. Elektrofachmarkt FOXX mit gewerblich genutz-
ten Flächen sowie das Hotel Mercure Regensburg. Auch in größerem Abstand in 
Richtung Nordosten und Norden befinden sich mehrere große Gewerbe- und Indust-
riebetriebe. Abbildung 3 zeigt den aktuellen Entwurf des B-Plangebiets mit Gebäude-
gestaltung. 
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Abbildung 3.  Entwurf B-Plan mit zukünftiger Überbauung des Plangebiets  
(Stand: 20.11.2019) [18]. 
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3.2 Methodik und Berechnungsverfahren 

Für die Abschätzung der verkehrsbedingten Immissionsbelastungen wurde das 
Screeningmodell PROKAS [12] eingesetzt. Mit PROKAS können der Einfluss der 
verkehrsbedingten Schadstoffemissionen eines Straßennetzes und die örtlichen 
meteorologischen Daten in die Berechnungen einbezogen werden. Im Sinne einer 
konservativen Betrachtung („worst case“) wurde die Emissions- und Immissions-
prognose für eine Verkehrsflotte im Bezugsjahr 20201 durchgeführt. 

Die im Planfall unter Berücksichtigung des Planvorhabens auf den umliegenden 
Straßen zu erwartenden Verkehrsbelastungen der Verkehrsprognose 2035 wurden 
dem Verkehrsgutachten entnommen [15]. 

Für die Beurteilung der Luftqualität im Untersuchungsgebiet werden im vorliegenden 
Gutachten als Leitkomponenten die Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und Fein-
staubpartikel (PM10) betrachtet. 

Die Berechnung der verkehrsbedingten Emissionen (Masse der von den Fahrzeugen 
verursachten Schadstoffe) erfolgte entsprechend den Vorgaben der VDI-Richtlinie 
3782 Blatt 7 „Kfz-Emissionsbestimmung - Luftbeimengungen“ [13] auf Grundlage der 
aktuellen Datenbank „Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA“ 
[6]. Die Schadstoffemissionen wurden auf Grundlage der o. a. Verkehrsmengen und 
der Emissionsfaktoren berechnet. 

Die Schadstoffhintergrundbelastung wurde auf Basis von Messdaten des Lufthygieni-
schen Landesüberwachungssystems Bayern abgeschätzt. Für die Immissionsberech-
nungen wurden lokal repräsentative meteorologische Daten [9] verwendet. Mit 
PROKAS wurden die verkehrsbedingten Zusatzbelastungen durch die Emissionen 
des Kfz-Straßenverkehrs an ausgewählten, in der Nachbarschaft des Plangebietes 
gelegenen Untersuchungspunkten ermittelt und der Hintergrundbelastung überlagert. 
Die Parametrisierung der luftchemischen Umwandlung des von Kraftfahrzeugen 
hauptsächlich emittierten NO in NO2 erfolgt nach [3] [14]. 
 

                                                
1  Es werden für die Kraftfahrzeuge die spezifischen Emissionen (Emissionsfaktoren) einer 

Fahrzeugflotte im Bezugsjahr 2020 angesetzt. Damit wird im konservativen Sinn der un-
günstigste Fall betrachtet, da zu späteren Zeiten aufgrund der technischen Minderungen die 
Emissionen eines einzelnen Fahrzeugs geringer sein werden. 
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Ermittlung der Kurzzeitbelastungswerte 

Die Betrachtung der PM10-Kurzzeitbelastung erfolgt mit Hilfe der funktionalen 
Abhängigkeit zwischen der Anzahl der Tage mit PM10-Tagesmittelwerten größer  
als 50 µg/m3 und dem PM10-Jahresmittelwert, die in einem Forschungsprojekt der 
Bundesanstalt für Straßenwesen BASt aus Messdaten abgeleitet wurde [4].  
Eine Überschreitung des PM10-Kurzzeitgrenzwertes wird mit diesem Ansatz für  
PM10-Jahresmittelwerte ab 31 µg/m3 abgeleitet.  

Nach einem Ansatz des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
LANUV von Nordrhein-Westfalen wird bei einem PM10-Jahresmittelwert zwischen 
29 µg/m3 und 32 µg/m3 die zulässige Anzahl von Überschreitungen des Tagesmittel-
wertes möglicherweise nicht eingehalten [7]. Dies zeigt, dass der PM10-Kurzzeit-
grenzwert wesentlich strenger ist als der zulässige Jahresmittelwert für PM10 von 
40 µg/m3.  

Bezüglich NO2 ist aus Messdaten der umgekehrte Zusammenhang bekannt. Hier ist 
der Jahresmittelwert erwartungsgemäß die kritischere Größe. Unterschreitet die NO2-
Belastung im Jahresmittel den Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m3, so ist im 
Regelfall auch die Einhaltung der zulässigen Überschreitungshäufigkeit (18/Jahr) des 
Stundengrenzwerts von 200 µg/m3 zu erwarten. Aus diesem Grund erfolgt im Zuge 
des vorliegenden Berichts keine explizite Bestimmung und Bewertung der Über-
schreitungshäufigkeit des NO2-Stundengrenzwerts. 
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4 Eingangsdaten und technische Grundlagen 
4.1 Emissionen Straßenverkehr 

Für die umliegenden Straßen wurden die verkehrsbedingten Emissionen ent-
sprechend VDI 3782 Blatt 7 [13] auf Basis der Verkehrsdaten und der Emissions-
faktoren nach HBEFA 4.1 [6] berechnet.  

Der Berechnung wurden die durchschnittlichen Verkehrsmengen (DTV) aus dem Ver-
kehrsgutachten [15] für den „Prognose-Planfall 2035“ zugrunde gelegt. Die Verkehrs-
zahlen liegen als durchschnittliche werktägliche Verkehrsstärken (DTVw in Kfz/24h) 
und als werktäglicher Schwerverkehr SV > 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht (zGG) 
vor. Im Sinne einer konservativen Betrachtung wurden die werktägliche Verkehrs-
stärken für alle Tage des Jahres angesetzt. Zusätzlich wurden die Verkehrsdaten für 
das Jahr 2018 der Dauerzählstellen auf der Autobahn A 3 70389001 und 70399076 
an der Anschlussstelle Regensburg-Ost [2] verwendet. 

Auf den berücksichtigten Straßenabschnitten wurde nach [1] für die Fahrzeugflotten-
zusammensetzung ein mittlerer Anteil der leichten Nutzfahrzeuge (LNF < 3,5 t zGG) 
von 9 % am Leichtverkehr (Pkw und LNF) und ein mittlerer Anteil der Linien- oder 
Reisebusse von 13 % am Schwerverkehr angesetzt.  

Die der Emissionsprognose zugrunde gelegten Verkehrsmengen sind in Abbildung 4 
dargestellt. 

Die Abgas-Emissionsfaktoren der Kraftfahrzeuge wurden dem einschlägigen 
"Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA" in der derzeit aktuellen 
Version 4.1 [6] für das betrachtete Bezugsjahr entnommen. Neben den Partikeln im 
Abgas wurden zusätzlich auch nicht-motorbedingte Partikelemissionen (non-exhaust) 
durch Abrieb und Aufwirbelung von Feinstaub nach HBEFA 4.1 [6] berücksichtigt.  

Das HBEFA gliedert die Verkehrssituationen anhand von vier Kategorien: Gebietstyp 
(ländlicher Raum oder städtisch/Ballungsraum), funktionale Straßentypen, Tempo-
limit und Verkehrsqualität. Die Straßentypen werden unterschieden nach Autobahnen 
(AB), Fern- und Bundesstraßen (fern), Verbindungsstraßen zwischen Ortschaften 
(samm), Hauptverkehrsstraßen (hvs) und Erschließungsstraßen (erschl). Des 
Weiteren können einige Straßentypen als kurvig charakterisiert werden (z. B. hvsk). 
Die Verkehrsqualität wird im HBEFA durch einen 5stufigen level of service (LOS) 
klassifiziert. Zudem werden im HBEFA die Emissionsfaktoren für verschiedene 
Längsneigungen der Straßen angegeben. 
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Abbildung 4.  Verkehrsmengen im Untersuchungsgebiet im Planfall, Prognosehorizont 2035: 
DTV in Kfz/24h, SV in Kfz/24h [15]. 

 
Die Verkehrssituation im Untersuchungsgebiet wurde nach HBEFA dem Gebietstyp 
„städtischer Raum/Agglomeration“ zugeordnet. Für den fließenden Verkehr wurde auf 
den Straßen im Untersuchungsgebiet die Verkehrsqualität nach HBEFA als „dichter 
Verkehr (LOS 2)“ eingestuft. Nach Aussagen der Herausgeber des HBEFA ist diese 
Verkehrsqualität die bei Verkehr ohne Störung auf nahezu allen Straßen anzusetzen-
de.  

Die Emissionsfaktoren für die Planfallprognose wurden für eine Verkehrsflotten-
zusammensetzung nach HBEFA im Bezugsjahr 2020 ermittelt. Dieser Ansatz ist 
konservativ, da er die zukünftig ungünstigste Situation abbildet. Aufgrund der gesetz-
lichen Regelungen zur technischen Emissionsminderung ist in späteren Jahren mit 
geringeren Emissionsfaktoren der Kraftfahrzeuge zu rechnen.  
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Die sog. Kühl- und Kaltstartemissionen, d. h. die Emissionen aus noch nicht warm-
gelaufenen Fahrzeugmotoren, wurden nach Angaben des Entwicklers des HBEFA 
[10] bei den Emissionsberechnungen berücksichtigt.  

Die im Untersuchungsgebiet angesetzten Verkehrssituationen sind Abbildung 5 zu 
entnehmen. In Tabelle 2 sind die verwendeten Emissionsfaktoren differenziert nach 
Leichtverkehr LV (Personenkraftwagen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge LNF) und 
Schwerverkehr SV (schwere Nutzfahrzeuge SNF und Busse) aufgeführt. 
 

 
Abbildung 5.  Verkehrssituationen entsprechend HBEFA [6]. 
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Tabelle 2.  Emissionsfaktoren Leichtverkehr LV (Pkw und lNfz) und Schwerverkehr SV 
(SNF und BUS) nach HBEFA 3.3  [6] für eine Fahrzeugflotte im Jahr 2018. 

 
Aab130d Städtisch, Autobahn, Tempo 130, dichter Verkehr, Längsneigung 0 % 
Ahvs50d Städtisch, Hauptverkehrsstraße, Tempo 50, dichter Verkehr, Längsneigung 0 % 
Aerschl50d Städtisch, Erschließungsstraße, Tempo 50, dichter Verkehr, Längsneigung 0 % 
Aerschl30d Städtisch, Erschließungsstraße, Tempo 30, dichter Verkehr, Längsneigung 0 % 

 
Die für die Immissionsprognosen angesetzten Emissionsquellstärken der jeweiligen 
Straßenabschnitte wurden aus den o. a. Emissionsfaktoren in Verbindung mit den 
Verkehrsmengen für die betrachteten Straßenabschnitte berechnet. Die ermittelten 
Emissionsdichten für den Planfall sind in Abbildung 6 dargestellt. 

 

LV SV LV SV

Aab130d 0% 480 1’120 35 152
Ahvs50d 0% 460 2’760 38 398

Aerschl50d 0% 590 2’990 42 537
Aerschl30d 0% 460 4’330 41 549

in [mg/km] je Fahrzeug

Verkehrssituation Längs-
neigung

NOx
PM10

inkl. non-exhaust
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Abbildung 6.  Jahresmittlere Emissionsquellstärken Straßenverkehr, Planfall, Prognose 2035 
berechnet mit Fahrzeugflotte 2020. 
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4.2 Meteorologische Daten 

Für die Berechnung der Schadstoffimmissionen werden Angaben über die Häufigkeit 
verschiedener Ausbreitungsverhältnisse in den unteren Luftschichten benötigt, die 
durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilität der Atmosphäre definiert 
sind. Hierfür sind meteorologische Daten zu verwenden, die für das Untersuchungs-
gebiet charakteristisch sind. 

Zur Berücksichtigung der meteorologischen Bedingungen wurden die Messdaten der 
Station Regensburg des Deutschen Wetterdienstes herangezogen. Die Daten der 
Station aus den Jahren 2009 bis 2018 wurden statistisch ausgewertet und zu einer 
10-jährigen Ausbreitungsklassenstatistik verarbeitet [9]. Die ermittelte Häufigkeits-
verteilung der Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten sind in der Abbildung 7 
dargestellt. Die Windrichtungsverteilung am Standort weist drei Maxima auf: bei nörd-
lichen und südöstlichen Windrichtungen mit vorwiegend geringen Windgeschwin-
digkeiten und bei westlichen bis südwestlichen Windrichtungen. Die mittlere Wind-
geschwindigkeit in der Messhöhe von 15 m beträgt 2,4 m/s. 
 

 
Abbildung 7.  Windrichtungs- und -geschwindigkeitsverteilung der DWD-Station Regensburg 
aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 [9]. 
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4.3 Hintergrundbelastung 

Die Gesamt-Immission (Konzentration) eines Schadstoffes setzt sich aus der groß-
räumig vorhandenen Hintergrundbelastung und der Zusatzbelastung zusammen, die 
von den in den Ausbreitungsrechnungen berücksichtigten Quellen verursacht wird. 
Die Hintergrundbelastung2 resultiert aus der Überlagerung von Schadstoffen aus 
überregionalem Ferntransport und aus Industrie, Hausbrand sowie anderen bei den 
Ausbreitungsrechnungen nicht berücksichtigten Quellen. Es ist die Schadstoff-
belastung, die im Untersuchungsgebiet ohne die explizit in den Ausbreitungsrech-
nungen einbezogenen Quellen vorliegen würde.  

Auf Basis der Messdaten der LÜB-Messstationen Schwandorf und Sulzbach-Rosen-
berg aus dem Zeitraum 2016 bis 2018 wurde die Hintergrundbelastung für das 
Beurteilungsgebiet abgeschätzt. Bei den Immissionsprognosen werden nach dieser 
Abschätzung die folgenden Jahresmittelwerte als Hintergrundbelastung angesetzt: 

- 19 µg/m3 für NO2  

- 18 µg/m3 für PM10  
 

                                                
2  Die Hintergrundbelastung wird manchmal auch als Vorbelastung bezeichnet. 
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5 Immissionsprognose  
5.1 Immissionsorte 

An den Fassaden umliegender Wohngebäude (weitestgehend übernommen aus 
Schallgutachten) wurden Untersuchungspunkte ausgewählt, für die repräsentativ die 
Immissionsbelastung in der Prognose bestimmt und bewertet wird. 
 

 
Abbildung 8.  Lage der Immissionspunkte im Untersuchungsgebiet. 
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5.2 Ergebnis und Beurteilung 

Mit PROKAS wurden die Immissionszusatzbelastungen des Straßenverkehrs unter 
Berücksichtigung der vorhabenbedingten Verkehrszunahme ermittelt und der Hinter-
grundbelastung überlagert. Als Ergebnisse der Berechnungen liegen die prognos-
tizierten Immissionsbelastungen für die Komponenten Stickstoffdioxid (NO2) und 
Feinstaub (PM10) an den betrachteten Immissionsorten vor.  

Die ermittelten NO2-Belastungen liegen im Bereich von 23 bis 30 µg/m³ (Jahres-
mittelkonzentration) und unterschreiten somit den Jahresmittelgrenzwert nach 
39. BImSchV [11] von 40 µg/m³.  

Für Feinstaub belaufen sich die Belastungen im Jahresmittel auf maximal 20 µg/m³ 
und unterschreiten damit den Grenzwert nach 39. BImSchV von 40 µg/m³ deutlich. 
Auch mit einer Überschreitung der zulässigen Anzahl von Tagesmittelwerten 
> 50 µg/m³ ist bei dieser Immission gemäß dem in Abschnitt 3.2 erläuterten funktio-
nalen Zusammenhang nicht zu rechnen. 

Tabelle 3.  Immissionen (Jahresmittelwerte) an ausgewählten Immissionsorten (Abbildung 8), 
Planfall Prognose 2035, ermittelt mit einer Kfz-Flotte des Jahres 2020. 

 
 
Es ist somit davon auszugehen, dass die jeweiligen Grenzwerte der 39. BImSchV 
im Planfall eingehalten werden. Mit einer Überschreitung der Grenzwerte ist der 
Abschätzung zufolge nicht zu rechnen. 

Da die Grenzwerte nach 39. BImSchV eingehalten werden, gibt es aus lufthygie-
nischer Sicht keine Einwände gegen die Realisierung des Bebauungsplans. 

Die hier vorgestellte Immissionsprognose stellt einen konservativen Ansatz dar, da 
die Immissionszusatzbelastung mit den Emissionsfaktoren einer Fahrzeugflotte des 
Jahres 2020 ermittelt wurde. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur technischen 
Emissionsminderung ist in späteren Jahren mit geringeren Emissionsfaktoren der 
Kraftfahrzeuge zu rechnen, weshalb Immissionsprognosen für spätere Jahre geringer 
ausfallen würden. In diesem Sinne liegen die hier vorgestellten Ergebnisse auf der 
sicheren Seite. 
 

NO2 PM10 PM10-TM>50
[µg/m³] [µg/m³] [ - ]

i01 30 20 8
i02 28 20 7
i03 23 19 6
i04 26 19 7

40 40 35Grenzwert

Untersuchungs- 
punkt

Immissionen (1,5 m ü.Flur)
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